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(2) Dem Bintragungsersuchen nach Absatz 1 ist eine mit der 
Bescheinigung der Rechtskraft versehene Ausfertigung des 
Zuschlagsbeschlusses beizufügen. Eingezogene Grundpfand
briefe sind mit zu übersenden.

(3) Wurde die Pfändung des Grundstücks vor der Verstei
gerung aufgehoben, ist die das Grundbuch führende Behörde 
um die Löschung des Pfändungsvermerks im Grundbuch zu 
ersuchen.

Vierter Abschnitt
Zwangsversteigerung innerhalb der Gesamtvollstreckung

§29

.(1) Ist über das Vermögen des Schuldners die Gesamtvoll
streckung eröffnet, kann der in der Gesamtvollstreckung be
stellte Verwalter die Zwangsversteigerung eines zum ver
walteten Vermögen gehörenden Grundstücks beantragen, 
wenn der Schuldner im Grundbuch eingetragener Eigentümer 
oder Rechtsnachfolger des eingetragenen Eigentümers des 
Grundstücks ist.

(2) Die Anordnung der Zwangsversteigerung hat deren 
Grund und den Antragsteller zu bezeichnen.

(3) Die Bestimmungen des Dritten Abschnitts sind entspre
chend anzuwenden. Der nach der Verteilung des Versteige
rungserlöses verbleibende Betrag ist dem verwalteten Vermö
gen zuzuführen.

Fünfter Abschnitt
Zwangsversteigerung zur Aufhebung 

gemeinschaftlichen Eigentums

§30
Voraussetzungen

(1) Das an einem Grundstück bestehende Miteigentum oder 
Gesamteigentum kann durch Zwangsversteigerung des Grund
stücks aufgehoben werden. Die Anordnung der Zwangsver
steigerung kann von jedem Miteigentümer, von jedem Ge
samteigentümer sowie vom Nachiaßverwalter beantragt wer
den.

(2) Der Antragsteller hat die Namen und Anschriften der 
übrigen Mit- oder Gesamteigentümer und deren Stellung
nahme zur Aufhebung der Gemeinschaft mitzuteilen sowie 
gemäß § 53 Abs. 2 Zivilprozeßordnung glaubhaft zu machen, 
daß eine Einigung der Miteigentümer über die Aufhebung der 
Eigentumsgemeinschaft erfolglos versucht wurde. Dem An
trag ist eine Grundstückswertermittlung eines im Territorium 
zugelassenen Sachverständigen beizufügen. Sind die Mit- oder 
Gesamteigentümer Rechtsnachfolger des im Grundbuch ein
getragenen Eigentümers des Grundstücks, hat der Antragstel
ler den Nachweis der Rechtsnachfolge durch Vorlage von Ur
kunden zu führen.

(3) Die Anordnung der Versteigerung eines Grundstücks zur 
Aufhebung des gemeinschaftlichen Eigentums der Ehegatten 
ist nach den Bestimmungen dieser Verordnung nur zulässig, 
wenn

1. der Antrag von beiden Ehegatten gestellt wird und jeder 
Ehegatte auf den Erwerb des Grundstücks schriftlich ver
zichtet'hat;

2. wenn die Ehe der als Eigentümer im Grundbuch eingetra
genen Ehegatten durch Tod eines oder beider Ehegatten 
beendet -ist und gemeinschaftliches Eigentum nur noch an 
diesem Grundstück besteht;

3. das für die Aufhebung der Eigentumsgemeinschaft zu
ständige Gericht die Versteigerung rechtskräftig für zu
lässig erklärt hat.

(4) Der Antrag ist durch Beschluß als unzulässig abzuwei
sen, wenn

1. der Antragsteller die gemäß Absatz 2 erforderlichen Un
terlagen nicht innerhalb der ihm hierfür gesetzten Frist

einreicht oder die Erfolglosigkeit seines Einigungsversuchs 
nicht glaubhaft macht;

2. der Antragsteller die von ihm geforderte Vorauszahlung 
für die zu erwartenden Gerichtskosten nicht innerhalb der 
ihm gesetzten Frist leistet, sofern ihm nicht Befreiung von 
der Vorauszahlungspflicht gemäß § 170 Zivilprozeßord
nung bewilligt wurde;

3. sich aus den vorliegenden Stellungnahmen der übrigen 
Miteigentümer ergibt, daß die vom Antragsteller ange
strebte Aufhebung der Miteigentumsgemeinschaft berech
tigten Interessen anderer Miteigentümer widerspricht;

4. die sonstigen Voraussetzungen der Absätze 1 und 3 nicht 
vorliegen.

§31
Einleitung der Zwangsversteigerung

(1) Sind die Voraussetzungen gemäß § 30 erfüllt, ist die Ver
steigerung des Grundstücks durch Beschluß anzuordnen. In 
dem Beschluß sind der Antragsteller und die weiteren Mit- 
bzw. Gesamteigentümer (Antragsgegner) des zu versteigern
den Grundstücks unter Bezugnahme auf die Grundbuchein
tragung sowie der Grund der Versteigerung zu bezeichnen. 
Eine Begründung ist nur dann erforderlich, wenn Miteigen
tümer der vorgesehenen Versteigerung widersprechende In
teressen geltend gemacht haben.

(2) Der Beschluß ist den Antragsgegnern mit je einer Ab
schrift des Antrages, dem Antragsteller sowie nach seiner 
Rechtskraft der das Grundbuch führenden Behörde mit dem 
Ersuchen um Eintragung der Versteigerungsanordnung in das 
Grundbuch zuzustellen.

(3) Die Bekanntmachung des Versteigerungstermins hat nur 
die in § 14 Abs. 2 Ziff. 1 bis 3 bezeichneten Angaben zu enthal
ten ; im übrigen findet § 14 Abs. 1 Anwendung mit der Maß
gabe, daß Antragsteller und Antragsgegner -an die Stelle von 
Gläubiger und Schuldner treten.

(4) Der Antragsteller kann seinen Antrag auf Versteigerung 
des Grundstücks bis zur Verkündung des Zuschlagsbeschlusses 
zurücknehmen. Nimmt der Antragsteller seinen Antrag recht
zeitig zurück, ist das Verfahren endgültig einzustellen.

§ 32
Besonderheiten des Verfahrens

(1) Bei der Aufhebung einer Gesamteigentumsgemeinschaft 
bleiben die dm Grundbuch eingetragenen Rechte bestehen, 
soweit sie nicht gemäß § 12 Abs. 2 und 3 und §; 13 erlöschen.

(2) Bei der Aufhebung einer M-iteigentumsgemeinschaft blei
ben die Rechte gemäß Absatz 1 bestehen, die bei Eingang des 
Eintragungsersuchens gemäß § 31 Abs. 2 den Anteil des An
tragstellers belasten oder mitbelasten und einem dieser Rechte 
im Rang Vorgehen oder g-leichstehen. Ist danach die Belastung 
eines Anteils höher als die eines anderen Anteils, ist der sich 
nach § 15 Abs. 2 ergebende Betrag um den zur Ausgleichung 
unter den Miteigentümern erforderlichen Geldbetrag zu er
höhen.

(3) Der nach der Verteilung des Versteigerungserlöses ver
bleibende Teil des Betrages ist
1. den Miteigentümern einer Miteigentumsgemeinschaft nach 

der Höhe ihrer Miteigentumsanteile auszuzahlen oder, 
falls еіп<|£ solchen Auszahlung widersprochen wird, für 
die Miteigentümer ungeteilt zu hinterlegen;

2. einer Gesamteigentumsgemeinschaft ungeteilt zuzuteilen 
und für diese gegebenenfalls zu hinterlegen.

§33
(1) Widerspricht ein Miteigentümer oder ein Gesamteigen

tümer im Versteigerungstermin der Erteilung des Zuschlages 
an einen Bieter, dessen Gebot unter 80 % des Verkehirswertes 
liegt, darf dieser nicht als Ersteher festgestellt werden. Wird 
trotz Aufforderung des Sekretärs kein höheres Gebot -abgege
ben, ist der Schluß der Versteigerung festzustellen und .ein 
neuer Versiteigerungstermin nur zu bestimmen, wenn der An-


